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Agenda

Qualität und Transparenz 
durch Zweitmeinung

u Warum eine Meinung häufig nicht reicht

u Gibt es ein Patientenrecht auf Zweitmeinung?

u Das Projekt „Systematische Zweitmeinung“,
oder: die Qualität niedergelassener Ärzte
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1. Warum eine Meinung nicht reicht

Geld
steuert die
Versorgung

Unterschiedliche
Präferenzen

Scheuklappen
spezialisierter

Ärzte

Recht
auf gute

Behandlung
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2. Zweitmeinung gestern, heute und morgen
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1989

SGB V
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2004: Auftrag an den G-BA

§ 137 Abs. 3 Nr. 3 SGB V:

u „Der Gemeinsame Bundesausschuss fasst für zugelassene 
Krankenhäuser grundsätzlich einheitlich für alle Patienten 
auch Beschlüsse über (…) Grundsätze zur Einholung von 
Zweitmeinungen vor Eingriffen…“
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Berufsordnung der Ärzte

MBO-Ä 1997 i.d.F. v. 2011, § 7 Abs. 2 Satz 3:

u „Den begründeten Wunsch der Patientin oder des 
Patienten, eine weitere Ärztin oder einen weiteren Arzt 
zuzuziehen oder einer anderen Ärztin oder einem anderen 
Arzt überwiesen zu werden, soll die behandelnde Ärztin 
oder der behandelnde Arzt in der Regel nicht ablehnen.“
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Die Meinung von Asklepios
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Die Praxis der Krankenkassen

12
25. Februar 2015

Die Praxis der Krankenkassen
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Die Praxis der Krankenkassen

14
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Die Meinung der KV Hamburg
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Die Meinung der KBV

[Herr/Frau Dr. XY]

16
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Die Meinung der Ärztekammer
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2015: Entwurf GKV-VSG

SGB V
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Wer hat Interesse an Zweitmeinung?

Arzt: fürchtet 
Kontrolle…

Krankenkasse:
Nur wenn sie
sparen kann?

PatientIn
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Forderung

u Die Einholung einer Zweitmeinung muss 
Recht des Patienten
sein, nicht Recht der Krankenkasse oder der Politik!

u Aufhebung der Voraussetzung, 
dass Zweitmeinung nur dann von der Krankenkasse bezahlt 
wird, wenn für einen Eingriff
„im Hinblick auf die zahlenmäßige Entwicklung seiner 
Durchführung die Gefahr einer Indikationsausweitung 
nicht auszuschließen ist“
(VSG-Entwurf für § 27b SGB V)!
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3. Projekt „Systematische Zweitmeinung“

2005 Frau mit Wunsch nach Brustvergrößerung besucht 
7 Schönheits-Chirurgen

2011 Frau besucht 26 Schönheits-Chirurgen in Deutschland

2012 PatientIn mit Zahnlücke besucht 30 Zahnärzte

2013 PatientIn mit chronischen Nackenschmerzen besucht
23 Orthopäden

2013 PatientIn mit Kopfschmerzen hinter dem Auge besucht 
30 Augenärzte

2014 Zwei Patienten mit Rückenschmerzen besuchen 
60 Allgemeinmediziner

2014 Patientin besucht 29 Kieferorthopäden
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Ziele

u Beschränkung auf den ersten Behandlungsschritt: 
Anamnese, Untersuchung, Diagnose, Aufklärung, Beratung

u Spiegel und Bewertung der Qualität

w Für Fachverbände und -gesellschaften: 
Anstoß zur Qualitätsverbesserung

w Für Ärzte: Checkliste zur Selbstprüfung

w Für Patienten: Checkliste zur Beurteilung ihrer Ärzte

22
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Methode

u Besuch bei bis zu 30 Ärzten mit identischer (echter) 
Symptomatik

u Beschränkung auf den ersten Teil der Behandlung: 
Anamnese, Untersuchung, Diagnose, Aufklärung, Beratung

u Bewertung anhand einer Checkliste für „best practice“ 
entsprechend Leitlinien der Fachgesellschaften

u Absicherung durch 1–3 als Gutachter erfahrene 
Referenzärzte

u Bewertung nach Schulnoten 1 bis 5 (5 = durchgefallen)

u Anonymisierte Veröffentlichung
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Ergebnisse: Beispiel – Aufklärung über 
Folgen und Risiken bei Brustvergrößerung

24
25. Februar 2015

Ergebnisse
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Besuche bei Allgemeinmedizinern

26
25. Februar 2015

Zufriedenheit?

Fakten!
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Leserkommentar

u „Hamburgs Verbraucherzentrale müsste sich m. E. dem 
Vorwurf des planmäßigen und vorsätzlichen Betrugs stellen: 
Denn durch Beauftragung und Veröffentlichung ihrer 
Erhebung an 60 Hamburger Ärzten ohne deren 
rechtsverbindliche Zustimmung zu Lasten der Ärzte, ihrer KV 
und letztlich der GKV will sie einen Vermögensvorteil
dadurch erlangen, das sie neue zahlende Mitglieder findet, 
multimediale Aufmerksamkeit erlangt und weiter vom Senat 
der Stadt Hamburg subventioniert wird. …

28
25. Februar 2015

u … Zugleich fehlt es der Hamburger Verbraucherzentrale 
offensichtlich an Verständnis für ihr eigenes korruptives
Verhalten. Arbeitskraft und Arbeitszeit Hamburger Hausärzte 
(…) wurden ausschließlich für eigennützig 
propagandistische und nicht medizinische Zwecke 
missbraucht.“

Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund

Ist die Messung der Qualität
kein „medizinischer Zweck“?
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Fragen

u Wollen wir schon in der ersten Phase einer ärztlichen 
Behandlung mit 30–40% Chance auf schlechte Qualität 
leben?

u Wie können wir das Gesundheitssystem 
– und speziell wohl die Ärzte (ggf. noch spezieller die 
ambulant tätigen Ärzte) und ihre Standesorganisationen –
für Qualität und Transparenz als Patientenrecht 
sensibilisieren?

u Reichen Zweitmeinungen aus, um gute Qualität zu finden?

u Was braucht der Patient noch, um eine Zweitmeinung zu 
beurteilen – und nicht nur verwirrt zu sein? – Vielleicht als 
Maßstab (Goldstandard) patientenverständliche Leitlinien?


